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Sollte es tatsächlich genauso übernommen werden, dann kriegst du auch in April das Geld,
auch wenn du Ende Januar weg bist.

Wenn du schon an Übergabe denkst: Informiere schnellstmöglich die Schule, damit die Kurse im
Stundenplan neu vergeben werden. Es ist durchaus eine höhere Baustelle als die inhaltliche
Übergabe, die zwar nervig ist, aber keine*n erfahrene*n Kolleg*in vor großen Hürden stellen
sollte, der/die kurzfristig den Kurs übernimmt. Zu entscheiden, WER das tut und wie es im
Stundenplan passt, ist eine andere Sache.
Auf dich gedacht: du sagst zwar Abbruch, aber vielleicht ist es am Ende nur eine
Unterbrechung. Einige Bundesländer (z.B. Niedersachsen) erlauben den Wiedereinstieg nur,
wenn man weniger als die Hälfte des Refs schon absolviert hat. In deinem Fall also vermutlich
bis Ende Januar. NRW ist da - noch? - sehr lasch, aber falls du es nicht komplett ausschließt,
würde ich an deiner Stelle keine Fristen verstreichen lassen, nur um ein Klassenbuch gut
übergeben zu können.
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